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~~~[&~ schriftliche Anfrage der Abge­

ordneten Dr. PILZ und Genossen, 

betr. Gewaltanwendung durch Exe­

kutivbeamte CNr. 935/J) 

/foot- lAB 

1987 -12- 02 
zu '135 IJ 

Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 935/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

ic:h wie folgt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insge~amt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne­

ten Dr. PILZ und Genossen am gleichen lag und mit gleich~ 

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfra­

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfraget~xtes lapidare Hinweise auf die 

Person oder den Vorfall, auf die sich die Anfrage bezieht, 

angefUhrt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abge­

ordneten zum Nationalrat, Uber alle Vorgänge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, ~o mtichte ich gerad~ angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eineenor~e und 

ä ußenr.t Z(~!i ta u fwend igf:) lh:! 1 a ~:;t u Hg <:JE!)" Ver' wa 1 t ung velO Ul- sacht 

und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß bei 

w~it~m Ub~rmt~i9t, wenn mich Anfr~sen auf 1~n9~ lurUcklie-

1007/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- Seite 2 -

gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade aus diesem Grund Uberaus komplizierte Nachforschun­

gen et" f(:H"df.~t"t. 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir· zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche übergriff 

v()n Ot" ga \Um d ~?t" Po li z e i o,d et" Gend a t" met" i e stets gena ues t und 

~it höchstmöglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

.allen diesen Fällen gegen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen urid disziplinärenMaßnahmen 

gesetzt werden. Ich lese größten Wert darauf~ daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates gelegenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre. Stichhältig­

keit UberprUft werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu A) Die gegenständliche Anfrage bezieht sich auf eine 

Amtshandlung eines Bediensteten des Zollamtes Wien 

(Zollfahndung'. Dieser Beamte fUhrte am 10.3.1981 

einen WaffengeIH· .. ~uch clut"ch. Angf.~höd.ge der Bundespo­

lizeidirektion Wien waren bei dieser Amtshandlung 

zwar anwesend, haben jedoch selbst nicht eingegrif~ 

fen, insbesondere auch nicht von der Schußwaffe 

Gebrauch gemacht. 

Zu B) - E) Diese Fragen können von mir nicht beantwortet 

werden, da - wie erwähnt - der in Betracht kommende 

Beamte nicht der Polizei oder Gendarmerie angehört. 
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